
Finanzamt Wesel

SteuernuÍmer: 130/5950/ 0534

Einanzamt, Postfach 100136' 46461 Wesel

El rma
wellmann Sicherheitstechnik
cmbH
Frankenstr.5 -9
46499 Hanminkeln

46483 Wesèl
Heuberg 8

Telefon O28L/IO5-2OLI

Sicherheitsnunmer:

09. 0t . 2018

00080453

Freistellungsbesche¡n¡gung

zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß S 48 b Abs. I Satz I des
Einkomnensteuergesetzes (EStG)

wel lmenn sl cherheitstec.Ì¡nik
GI¡bB
Rechtsform: GmbH
Frankenstr. 5 -9
45499 He¡ulinkeln

wird hiermjlt bescheinigt, dess der E¡q)fänger der Bauleistung (LeÍstungse¡q)fänger) von der Pflicht
zum sÈeueraltzug nach s 48 Abs' 1 EstG bêfreiÈ ist.

Dlese Bescheinigung gilt vom 09.01.2018 bis zum 31.f2'2074.

wichÈiger Hlnweis:

Diese Bescheinigung ist dem Leístungsempfänger im Origlnal auszuhändigen, wenn sie für bestimmte
Bauleistungen gilt, Ist d.ie Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausge-
händigt werden. Das Original ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen.

Der Lei6tungsellpfä,nger hat <LÌe Möglichkeit, sict¡ durch, elne Prufung der GüIÈlgkeit der Freistel-
Iungsbescheinigung ü:ber ein evenluelles HafÈungsrisiko C'e?tissheit zu verscTraffen.
Die prüfung kann durch elne Internelabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern 1'-L¡¡.;zqr-.b.ll¡r''19)
erfolgen. Dazu werden die Dâten belm Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer
Internetabfrage dem Leistungsempfänger bekannt gegeben. Bestätigt das BundeszentraÌamt für
Steuern die GüÌtigkeit nicht oder kann der Lelstungsempfänger eine Internetabfrage nicht durch-
führen, kann er sich durch eine NachÍrage k¡ei dem.auf der Ereistellungsbescheinigung angegebenen
Einanzamt Gewissheit ve¡schaffen. Das Unterfassen éiner Internetabfrage beim Bundeszentralamt für
Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet ftir sich al1ein keine zur Haftung führende
grobe Eahrlässigkèit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhaÌb des o. q. Gültiq-
keitszeitraumes und/oder für die o.g. Baufeistungen gefeistet werden, Dj,e Aufrechnung (Verrech-
nung) des Leistungsempfängers mít Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
gleich.

Der I{iderruf clieser Bèscheinigung bfeibt vorbehalfen.

Im Auftrag

*l*



Finanzverwaltung NRW Postfach 100136 - 46461 Wesel

HSW Heesen
Steuerberatung
Märkische Str. 25
46499 Hamminkeln

Steuernummer / AKenzeichen

130/5950/0534 NAST

Finanzamt
Wesel

Auskunft erteilt

Frau Maibom
8.30 Uhr - 12.30 Uhr

Durchwahl-Nr.

0281 105-2002

Datum

08.01.2018

Z¡mmer

A1'13

Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer
bescheinigt, dass

Wellmann Sicherheitstechnik GmbH
(Name und Vorname bzw. Firma)

46499 Hamminkeln, Frankenstr. 5-9
(Anschrìfl, SiÞ)

X Bauleistungen im Sinne des $ 13b Abs. 2 Nr. 4 USIG

E GeOauOereinigungsleistungen im Sinne des $ 13b Abs. 2 Nr. 8 USIG

nachhaltig erbringt und

X unter der Steuernummer 130/5950/0534

n unter der U msatzsteuer-ldentifi kationsnummer

registriert ist.

Für die o.g. empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom Leistungsempfänger
geschuldet (S 13b Abs. 5 UStG).

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des: 31.12.2018
@le Gllltigkeilsdauer der Bsscheinigung isl aufoinen ZeÌtraum von längstens drei Jàhren nâch Ausstellungsdatum zu beschrânken)

(N

Dienslgebäude
Heuberg 8
46483 Wesel
wlwv.finanzverwallung.nrw.de

ölfenllìche Verkohrsmiltel: Post

Telefon
0281 l0s-0
Telefax
0800 100s267s130
Telefax Ausland
0049 281 105-1201

Linle SB 3 und SB 21 Linie 70 und 80 Wallslr.

Sprechzeilen allcemein
Mo-Fr 08.30 - 12.00 Uhr Di auch 13.30 - 15.00 Uhr
und nach Vereínbarung

Mo-Fr 08.30 - 12.00 Uhr Di auch '13.30 - 15.00 Uhr

BBk Dtisseldorf
IBAN DE93 3000 0000 0030 0015 42
BIC MARKDEFl3{X)

Llnie SB I Linie 1,37,63,64,72,73, 82,85 und
96

UST 1 TG - Nechwe¡s StêuerschuldnersohaÍÌ LêislungsemplÌlnger Bau- u"/od. Gebäudereinigungsleistungen
Nr. 754l035-V2001 (09.14) OFD NRW St 45
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Steuernummer 1 30/5950/0534

Rechtsbehelfsbelehru ng

Sie können die Erteilung des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei
Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen mit dem Einspruch anfechten. Der Ènspruch ist þeim
umseitig bezeichneten Finanzamt schrifrlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln óder dort zur
Niederschrift zu erklären,

Die Frist fLirdie Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tags, an dem lhnen
der Nachweis zur Steuerschufdnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder
Gebäudereinigungsleistungen bekanntgegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder
Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gitt die Bekanntgabe mit ãem dritten Tag nach Aufgabe zur
Post als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des LeistungsempfÈingérs bei
Bauleístungen undioder Gebäudereinigungsleistungen zu einem späteren Zeitpunkt zugãgangen iõt. ae¡
Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gege-n Émpfangsbekenntnis
ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zusteftung.
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